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Drittel braucht Deutschförderung
ImBaselbietwurdedie erste umfassende SprachstanderhebungbeiKindern kurz vor demKindergartendurchgeführt.

Anna-LenaDresen

Im Januar 2025 führte der Kan-
tonBasellanderstmalseinekan-
tonale Sprachstanderhebung
durch.ZielderErhebungwares,
denSprachstandvonKindern im
Jahrvor ihremEintritt indenKin-
dergartensystematischzuerfas-
sen und gegebenenfalls frühzei-
tig gezielte Fördermassnahmen
anzubieten. Die Ergebnisse zei-
gen,dassbei rund31Prozentder
KindereinzusätzlicherBedarfan
Sprachförderung bestehe, teilt
derKantonmit.Diesseiein«be-
achtlicher Wert», so Manuela
Hofbauer,Koordinatorin für frü-
heSprachförderungdesKantons,
aufNachfrageder bz.

Die Erhebung wurde mit
einemwissenschaftlich fundier-
ten Fragebogen der Universität
Basel durchgeführt.Dieserwur-
de an die Erziehungsberechtig-
tender 2763betroffenenKinder
verschickt und war verpflich-
tend auszufüllen – unabhängig
vonderNationalität.DerFrage-
bogen diene dazu, «eine erste

Einschätzung der Deutsch-
kenntnisse» der Kinder vorzu-
nehmen und so den Bedarf an
zusätzlicher Förderung zu er-
kennen,wiederKantonmitteilt.

Mit einer Rücklaufquote von
93 Prozent liefert die Erhebung
Daten, die es ermöglichen, ge-
zielt auf Sprachdefizite einzuge-
hen.DiestatistischeAuswertung
stehe noch aus, weshalb noch
keine Vergleiche mit anderen
Kantonengezogenwerdenkönn-
ten, so Hofbauer. Eine ausführ-
licheEvaluationwerdenachden
Sommerferien veröffentlicht.

Bereits bekannt ist, dass die
Sprachförderung in der frühen
Kindheit von entscheidender
Bedeutung ist – insbesondere für
Kinderausbildungsbenachteilig-
ten Familien. Studien belegen,
dass der Besuch von qualitativ
hochwertigen frühkindlichen
Bildungseinrichtungen einen
nachweislich positiven Einfluss
auf den Spracherwerbhat.

Für die rund 31 Prozent der
Kinder, bei denen Bedarf an
zusätzlicher Sprachförderung
festgestelltwurde, stehen inden
meisten Gemeinden des Kan-
tons bereits Angebote der frü-
henSprachförderung zurVerfü-
gung.Dazugehörenanerkannte

Spielgruppen und Kindertages-
stätten (Kitas), die gezielt auf
Sprachförderung ausgerichtet
sind.DieElternhabendieMög-
lichkeit, aus diesen Angeboten
zuwählen.Dabeiwerdensievon
denGemeindendurch Informa-
tionenund teilweise auchdurch
Gutscheine unterstützt.

Basellandmussnoch
Strukturenschaffen
Der Kanton hat in Zusammen-
arbeit mit der Universität Basel
einezweijährigeWirkungsstudie
initiiert.DabeiwerdendieErzie-
hungsberechtigten von Kindern
mit Förderbedarf jeweils imAu-
gust dieses Jahres sowie imMai
2026 erneut zur sprachlichen
Entwicklung ihrer Kinder be-
fragt. Es wird überprüft, wie
sichdiesprachlichenFähigkeiten
der Kinder im Verlauf des För-
derjahres entwickelt haben.

DerKantonkannkeinekon-
kretenVorgabenzurArtderFör-
derung machen, da diese Ent-
scheidung inderVerantwortung
der Institutionen und Erzie-

hungskräfte liegt, wie Manuela
Hofbauer erklärt. Anders ver-
hält es sich im Kanton Basel-
Stadt: Hier müssen alle Kinder,
diekeinodernurwenigDeutsch
sprechen, im Jahr vor dem Kin-
dergartenobligatorischmitdem
Deutschlernen beginnen.

Ein Sprachförderobligato-
rium wie in Basel-Stadt werde
zurZeitnichtumgesetzt, soHof-
bauer. Baselland stehe diesbe-
züglichnochamAnfang.Vorran-
gig müssten erst die nötigen
Strukturen geschaffen werden,
und diese begännen mit einer
flächendeckendenBestandsauf-
nahmeder Sprachkenntnisse.

Die Grundlage für die
Sprachstanderhebungbildetdas
neueGesetz zur frühen Sprach-
förderung. Laut diesem Gesetz
können Gemeinden durch eine
Anpassung ihrer Reglemente
Kinder mit Sprachförderbedarf
zum Besuch einer Spielgruppe
oder Kita verpflichten. Bisher
hat jedoch noch keine Gemein-
de imBaselbiet vondieserMög-
lichkeit Gebrauch gemacht.

«31Prozent
ist ein
beachtlicher
Wert.»

ManuelaHofbauer
Koordinatorin frühkindliche
Sprachförderung

Verlegung der Naubrücke nimmt konkrete Formen an
Die Stadt Laufen und der Kantonwollen die Brücke verlegen. Nun liessen sich auch die Sportvereine überzeugen.

Aimee Baumgartner

Noch vor einem Monat gab es
Zweifel.WährenddieStadtLau-
fen und der Kanton Baselland
Feuer und Flamme sind für die
VerlegungderheutigenNaubrü-
cke um einige Hundert Meter,
wehtebeimEishockeyvereinein
kühler Wind. «Es ist schwierig,
anhandderPlänenachzuvollzie-
hen, wie alles funktionieren
soll», sagteRomanBucher,Mit-
glied der Geschäftsleitung des
EHC Laufen, Anfang März
gegenüber dieser Zeitung. Die
Eissport- und Freizeithalle ist
unmittelbar vom Grossprojekt
betroffen.Direkt vorderenTore
würde inZukunftdieStrasse zur
Brücke durchführen. Auch das
Wegfallen der bisherigen Park-
plätze der Eissporthalle kriti-
sierteBucher.Eine schlechteEr-
reichbarkeitwürdedazu führen,
dassgenerellwenigerMenschen
kommen, zum Beispiel, wenn
dieKleineneinenMatchhaben.

Bauphase fürden
Hochwasserschutz läuft
Nun ist klar: In unmittelbare
Nähe zur Eishalle sollen neue,
dauerhafte Parkplätze entste-
hen. Inden letztenWochen fan-
denGesprächemitdiversenVer-
einenstatt, dieBedenkengeäus-
sert hatten,wiedieStadtLaufen
schreibt. «So begrüssen auch
dieVereine,welche die Eishalle
intensiv nutzen – darunter der
Eishockey-, derEislauf- undder
Curlingclub – das Vorhaben»,
heisst es in derMitteilung.

Der Stadtrat spricht gar von
einer «Chance für den Betrieb
der Eishalle». «Durch die neue
StrassenführunggewinntdieEis-
sport-undFreizeithalleanWahr-
nehmunginderbreitenBevölke-
rung. Dies wird sich positiv auf
die zukünftige Nutzung auswir-

ken», ist Christoph Imhof als
VertreterderEishallen-Betriebs-
kommissionüberzeugt.DiePro-
jektleitungkonnteauchLösungs-
ansätze für Bedürfnisse im Be-
reich Fussgängersicherheit,
Erreichbarkeit, Logistik, und
multifunktionaler Nutzung der
Halle und des Aussenbereichs
aufzeigen.

Petitionwolltekeine
VerlegungderNaubrücke
DiegeplanteVerlegungderNau-
strasse, imZusammenhangmit

den Massnahmen zum Hoch-
wasserschutz, nimmtsomit kon-
krete Formen an.Die Phase der
Vorprojektierung ist unterdes-
sen abgeschlossen. Seit Anfang
2025 läuft dieBauphase fürden
Hochwasserschutz in Laufen.
DieBirs soll imBereichderBrü-
cke verbreitert werden. Mit der
Verlegung wird laut Kanton ein
grosser undzusammenhängen-
der Freiraum entlang der Birs
geschaffen, der auch für Frei-
zeit- und Sportaktivitäten ge-
nutzt werden kann.

Kritikerbefandendiesesneuge-
schaffene Naherholungsgebiet
alsunnötigundbefürchtetenso-
gar mehr Lärm und Abfall. Mit-
tels Petition hatte sich die IG-
Nau-Brücke deshalb gegen die
VerlegungderBrücke gewehrt.

Der politische Entscheid
werde in den kommendenWo-
chen in den zuständigen Gre-
mien weiter vorangetrieben,
kündigt der Stadtrat an. Die
breite Unterstützung aus Sport
und Stadtpolitik liesse jedoch
auf eine «erfolgreiche» Umset-

zung hoffen. «Wir sind über-
zeugt, dass dieses Projekt im
Interesse der gesamten Bevöl-
kerung ist. Sport, Stadtentwick-
lung und Lebensqualität gehör-
en zusammen», wird Stadtrat
Mathias Christ zitiert.

Mit dem Plangenehmi-
gungsverfahren ist laut Projekt-
beschrieb des Kantons voraus-
sichtlich 2026 zu rechnen – mit
dem Ausführungsprojekt und
der Submission2026/2027.Die
Ausführung könnte ab Mitte
2027 erfolgen.

Die Naustrasse soll künftig direkt vor den Türen der Eissport- und Freizeithalle entlangführen. Visualisierung: zvg/Nightnurse

Solothurn muss
über die Bücher
Bundesgericht DerKantonSo-
lothurn muss das Beschwerde-
verfahrengegenBautenausser-
halb der Bauzone neu regeln,
die eine Ausnahmebewilligung
benötigen.Das hat dasBundes-
gericht entschieden.Esgibtdrei
Einsprechern teilweise Recht,
die sich dagegen wehren, dass
eine Mobilfunkantenne in Ro-
dersdorf inderLandwirtschafts-
und Juraschutzzone auf adapti-
ve Antennen umgerüstet wird.

Um ihre Einsprache geltend
zu machen, mussten die Be-
schwerdeführer sowohl bei der
Gemeinde – zuhandendesBau-
und Justizdepartements – als
auch beim Verwaltungsgericht
vorstellig werden und somit
zwei Beschwerden einreichen.

Diese «Gabelung des
Rechtsmittelwegs» ist es, was
dasBundesgericht beanstandet.
Sie verletze die Koordinations-
pflicht und beinhalte «die Ge-
fahr materiell unkoordinierter,
einanderwidersprechenderEnt-
scheide sowie der Vereitelung
des Bundesrechts», befanden
die Richter in Lausanne.

Die inhaltlicheKoordination
werde durch den zweigeteilten
Beschwerdeweg erschwert und
gefährdet. Aus diesem Grund
schickt das Bundesgericht die
Beschwerde zur erneuten Be-
urteilung zurück ans Verwal-
tungsgericht und verzichtet aus-
nahmsweise darauf, Gerichts-
kosten zu erheben. Die meiste
ArbeithatnunaberdasBau-und
Justizdepartement und später
der Kantonsrat. Denn nunmüs-
senderBeschwerdewegundda-
mitdiegesetzlichenBestimmun-
genneugeregeltwerden. (dad)

Rettungswesen
funktioniert besser
Fortschritte Das Baselbiet er-
zielte imvergangenen Jahrwich-
tige Fortschritte in der Versor-
gungsqualität des Rettungswe-
sens. Dank zusätzlicher finan-
zieller Ressourcen des Kantons
von jährlich 980’000 Franken
würdendieVorgabendes Inter-
verbands für Rettungswesen
(IVR) zur Hilfsfrist bei Notfall-
Einsätzen im ganzen Kanton
erfüllt, schreibt die Volkswirt-
schafts- undGesundheitsdirek-
tion in einerMitteilung.

Ende2022 reichtederLand-
rat eine dringliche Motion ein,
umdieEinhaltungderHilfsfris-
ten im Rettungswesen zu ver-
bessern. Laut den IVR-Richt-
linien muss ein Rettungsdienst
in seinem gesamten Einsatz-
gebiet in 90 Prozent der Fälle
denEreignisort innert 15Minu-
ten erreichen.

Für die Region Laufental/
Thierstein wurde 2024 durch
den Ausbau der Angebote des
Rettungsdiensts Nordwest-
schweiz sowie des Rettungs-
diensts des Kantonsspitals Ba-
selland eine Verbesserung er-
reicht. Mit der Neuschaffung
eines Standorts inGelterkinden
sowie der Verschiebung eines
bisher in Liestal stationierten
Rettungsfahrzeugs an einen
zusätzlichen Standort nach
Pratteln konnten die Rettungs-
fristen im Oberbaselbiet und
mittlerenKantonsteil optimiert
werden. (bz)


